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Zivilschutzausbildung Kanton St.Gallen

     
     



Kursbezeichnung       
Kurs Nr.       
Dieser Fahrbefehl ist nach erfülltem Auftrag 

an den Aussteller zurückzugeben!





Datum:      


Fahrbefehl



Name/Vorname:       
Fahrzeugmarke und Typ:       
Kontrollschilder:       
Fahrziel:       
Melden bei:       
Datum:         
Zeit:        
Auftrag:       
                    
Marschstrasse:       
Bemerkungen:        




Kursleiter:





..............................................................

Gefahrene Kilometer:


.........................





Fahrer:





..............................................................

Die Haftung für allfällige Schäden richtet sich nach den Art. 58 und 62 des Bundesgesetzes über den Zivilschutz (SR 520.1; abgekürzt ZSG):

Art: 58 ZSG Grundsätze: Bund, Kantone und Gemeinden haften für alle Schäden, die Instruk​toren und Instrukto​rinnen sowie Schutzdienstpflichtige in Ausbildungsdiensten oder bei son​stigen Verrichtungen Dritten widerrechtlich zufügen, sofern sie nicht beweisen, dass der Schaden durch höhere Gewalt oder durch Verschulden des Geschä​digten oder Dritter verur​sacht wurde.

Bei Tatbeständen, die unter andere Haftpflichtbestimmungen fallen, gehen diese dem vorliegenden Gesetz vor.

Art. 62 ZSG Beschädigung oder Verlust von persönlichem Eigentum: Die Instruktoren und In​struktorinnen sowie die Schutzdienstpflichtigen müssen für Verlust und Beschädigung ihres Eigentums selbst aufkommen. Bund, Kan​tone und Gemeinden richten ihnen eine angemes​sene Entschädigung aus, wenn der Schaden durch einen dienst​lichen Unfall oder unmittelbar durch die Ausführung des Befehls verursacht wurde.

Bei Selbstverschulden kann die Entschädigung angemessen herabgesetzt werden. Dabei wird auch berücksichtigt, ob die Verwendung des privaten Gegenstandes dienstlich geboten war.
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